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I .
„SCHLAMPEREI EN“  BEIM PASSIVEN  SCHALLSCHUTZ  

1. Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses 

Nach  dem  Planfeststel lungsbeschluss  zum  Ausbau  des  Verkehrs -
f lughafens  Berl in-Schönefeld  vom  13.08.2004  und  dem  Planergän -
zungsbeschluss  „Lärmschutzkonzept  BBI“  vom  20.10.2009  haben 
best immte  Grundstückseigentümer  einen  Anspruch  auf  passiven 
Schallschutz.  Sowohl  Planfeststel lungs-  als  auch  Planergänzungs -
beschluss  enthalten  jeweils  Regelungen,  unter  welchen  Vorausset -
zungen und in  welchem Umfang passiver  Schallschutz zu gewähren 
ist .  

Nach  dem  Planfeststel lungsbeschluss  vom  13.08.2004  hat  die  FBS 
auf  Antrag  des  Eigentümers  eines  innerhalb  des  Tagschutzgebiets 
gelegenen  Grundstücks,  für  geeignete  Schallschutzvorr ichtung  an 
Aufenthaltsräumen  Sorge  zu  tragen.  Im  Planfeststel lungsbeschluss 
ist  gleichzeit ig  das Schutzziel  def iniert :

„Die  Vorr ichtungen  haben  zu  gewähr le is ten,  dass  durch  An-  und  Abf lüge 

am Flughafen  im  Rauminneren  bei  geschlossenen  Fenstern  keine  höheren 

A-bewerteten  Maximalpegel  a ls  55  dB(A)  auf t re ten. “

Nach  dem  Planergänzungsbeschluss  vom  20.10.2009  hat  die  FBS 
auf  Antrag  des  Eigentümers  eines  im  Nachtschutzgebiet  gelegenen 
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Grundstücks für  geeignete  Schallschutzvorr ichtungen einschließlich 
geeigneter  Belüftung  an  Schlafräumen  zu  sorgen.  Wiederum  wird 
an gleicher Stel le das Schutzziel  festgelegt:  

„Die  Vorr ichtungen  haben  zu  gewähr le is ten,  dass  durch  An-  und  Abf lüge 

am  Flughafen  im  Rauminneren  bei  geschlossenen  Fenstern  und  ausre i -

chender  Belüf tung  in  der  Durchschni t tsnacht  der  sechs  verkehrsre ichsten 

Monate  n icht  mehr  a ls  sechs  A-bewertete  Maximalpegel  über  55  dB(A) 

auf t re ten  und  e inen  für  d ie  Nachts tunden  (20:00  b is  06:00  Uhr)  der  sechs 

verkehrsre ichsten  Monate  ermi t te l ter  energ ieäquiva lenter  Dauerschal lpe -

gel  von  35 dB(A)  n icht  überschr i t ten  wi rd. “

Der  Planfeststel lungsbeschluss  lässt  der  FBS die  Wahl,  die  Schall -
schutzeinr ichtungen  „selbst  einbauen“  zu  lassen  „oder  den  Betrof -
fenen auf  Nachweis  die  Aufwendungen für  den Einbau der erforder -
l ichen  Schallschutzeinr ichtungen“  zu  erstatten.  Diese  Regelung  gil t  
auch  für  den  Einbau  der  passiven  Schallschutzmaßnahmen  zur 
Nachtzeit .  Damit  hat  die  FBS grundsätzl ich  die  Wahl,  entweder  für  
den  Einbau  der  passiven  Schallschutzeinr ichtungen  selbst  und  da -
mit  auf eigene Verantwortung Sorge zu tragen oder den Betroffenen 
die  Kosten  für  den  von  ihnen  in  eigener  Verantwortung  veranlass -
ten  Einbau  der  erforderl ichen  Schallschutzeinr ichtungen  zu  erstat -
ten.  Damit  ist  die  FBS  aber  auf  diese  beiden  Alternat iven  be -
schränkt und kann nicht eine für sie günst ige „Mischform“ wählen.  

2. Tatsächliche Praxis

Tatsächlich  lässt  die  FBS durch ein  von ihr  beauftragtes  Ingenieur -
büro  die  Maßnahmen  ermit teln,  die  angeblich  zur  Erreichung  des 
Schutzziels  erforderl ich,  aber  auch  ausreichend  sein  sollen.  Dann 
verweist  sie  die  Betroffenen  darauf,  diese  Maßnahmen  auf  eigenes 
Risiko  zu  vergeben.  Erstattet  erhalten  sollen  die  Betroffenen  aber  
nur  best immte  „Einheitspreise“,  die  die  FBS  vorher  ermittelt  hat, 
wodurch  die  Betroffenen  letztendlich  gezwungen  werden,  nur  be -
st immte  bi l l ig  anbietende  Firmen  zu  beauftragen.  Um  diese  Kosten 
aber  überhaupt  erstattet  zu  erhalten,  müssen  die  Betroffenen  eine 
von  der  FBS  vorgegebene  Kostenerstattungsvereinbarung  unter -
zeichnen,  die  für  die  Betroffenen  unzumutbare  Risiken  birgt.  Die 
Kostenerstattungsvereinbarung  enthält  nämlich  eine  Abgeltungs -
klausel  wonach  sämtl iche  Ansprüche  aus  dem  Planfeststel lungs- 
und Planergänzungsbeschluss  mit  Leistung der in der Kostenerstat -
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tungsvereinbarung  def inierten  Entschädigung  abgegolten  sein  sol -
len.  

Diese  Abgeltungsklausel  gi l t  nach  ihrem  Wortlaut  umfassend  und 
damit  auch  für  den  Fall,  dass  das  BVerwG  auf  die  derzeit  anhängi -
gen  Klagen  der  Gemeinden  und  Betroffenen  gegen  den  Planergän -
zungsbeschluss  die  hier in  enthaltene  Nachtschutzregelung  aufhe -
ben und ein  weitergehendes Nachtschutzziel  fordern soll te.  Die  Ab -
geltungsklausel  gi l t  aber  unabhängig  davon  sogar  auch dann,  wenn 
von der FBS oder den von ihr  beauftragten Büros Fehler  bei  der Er -
mit t lung  des  erforderl ichen  Ausmaßes  passiver  Schallschutzmaß -
nahmen  gemacht  werden  und  die  von  der  FBS „zugebil l igten“  Maß -
nahmen  von  vornherein  nicht  ausreichen  können,  das  geforderte 
Schutzziel  zu erreichen.  

Solche Fehler  treten massiv auf.  

3. Folgen der von Herrn Dr. Maschke festgestellten Fehler

Die  Auswirkungen  der  von  Herrn  Dr.  Maschke  festgestel l ten  Fehler 
und  Ungenauigkeiten  bei  der  Ermit t lung  des  erforderl ichen  Schall -
schutzes  sind  dramatisch.  In  den  Klageverfahren  gegen  den  Plan -
feststel lungs-  und  den  Planergänzungsbeschluss  wird  „um  jedes 
Dezibel  mehr  oder  weniger  Schallschutz“  mit  erheblichem  Aufwand 
gestr i t ten.  Nach  den  neueren  Erkenntnissen  der  Lärmwirkungsfor -
schung  ist  ein  effekt iver  Schallschutz  zur  Nachtzeit  für  den  Ge -
sundheitsschutz von zentraler  Bedeutung.  

Die  von  Herrn  Dr.  Maschke  festgestel l ten  Fehler  haben  damit  zur 
Folge,  dass selbst  das – aus Sicht der Schutzgemeinschaft  unzurei -
chende – Schutzkonzept  des Planfeststel lungs-  und des Planergän -
zungsbeschlusses  vollkommen ausgehebelt  wird.  Jedes  Schutzkon -
zept steht und fäl l t  mit  seiner korrekten Umsetzung in jedem Einzel -
fal l .  Die  festgestel l ten  Pegeldif ferenzen  von  
4-5 dB(A) in  den Schlafräumen sind absolut  indiskutabel  und hätten 
für  die  Betroffenen selbst  nach Einschätzung der  Planfeststel lungs -
behörde gravierende gesundheit l iche Folgen.  

Diese  Pegeldif ferenzen  erhöhen  die  Wahrscheinl ichkeit  der  Betrof -
fenen  an  Herz-/Kreislauferkrankungen  zu  erkranken  dramatisch. 
Nach  der  neuesten,  von  Herr  Prof.  Dr.  Greiser  im  Auftrag  des  Um -
weltbundesamtes  erstel l ten  Studie  erhöht  die  Zunahme  
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von  1  dB(A)  in  der  Nacht  das  Erkrankungsrisiko  für  Erkrankungen 
des  Herzens  und  des  Kreislaufs  um bis  zu  10  %.  Die  von Herrn  Dr. 
Maschke  festgestel l ten  Pegeldif ferenzen  führen  damit  zu  einer  Er -
höhung dieses Risikos bei den Betroffenen um bis zu 50 %. 

4. Zusammenfassung und Folgerungen

a) Das  Vorgehen  der  FBS  ist  nicht  akzeptabel  und  wider -
spricht  in  mehrfacher  Hinsicht  den verbindlichen  recht l ichen  Vorga -
ben aus dem Planfeststel lungs- und dem Planergänzungsbeschluss: 

─ Bereits  das  von  der  FBS  „betr iebene  Verfahren“  zur  Gewäh -
rung der Entschädigung ist  dort  nicht vorgesehen. 

─ Die FBS und die von ihr  eingeschalteten Büros machen bei der  
Ermit t lung  des  erforderl ichen  Schallschutzes  eine  Reihe  von 
methodischen,  aber  auch  „schlampigkeitsbedingten“  Fehlern, 
die  dazu  führen,  dass  die  vorgegebenen  Schutzziele  in  einer 
Vielzahl  von  Fällen  nicht  erreicht  werden  können.  Damit  wird 
das  Lärmschutzkonzept  komplett  ausgehebelt .  Die  Fehler  ha -
ben  für  die  Betroffenen  gravierende  gesundheit l iche  Folgen 
und erhöhen das Erkrankungsrisiko der Betroffenen erheblich.  

─ Die  in  den Kostenerstattungsvereinbarungen  der  FBS vorgese -
hene  Abgeltung  weiterer  Schutzansprüche  widerspricht  den 
Vorgaben  des  Planfeststel lungs-  und  des  Planergänzungsbe -
schlusses und birgt für die Betroffenen unzumutbare Risiken.  

b) Den  Betroffenen  ist  dr ingend  abzuraten,  sich  auf  das  von 
der  FBS vorgegebene Verfahren einzulassen und die vorgegebenen 
Kostenerstattungsvereinbarungen zu unterzeichnen.  

c) Die  Schutzgemeinschaft  fordert  von  der  FBS  und  deren 
Gesellschafter  die  Einhaltung  der  im Planfeststel lungs-  und Planer -
gänzungsbeschluss  vorgegebenen Regeln.  Es muss in  einem trans -
parenten  Verfahren  sichergestel l t  werden,  dass  die  vorgegebenen 
Schutzziele in jedem Einzelfal l  eingehalten werden.  

I I .
VERBINDUNGEN DER PLANFESTSTELLUNGSBEHÖRDE  ZUR 

ADV
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1. Die  Schutzgemeinschaft  erhielt  vor  kurzem  Kenntnis  davon,  dass 
der  den  Planergänzungsbeschluss  „Lärmschutzkonzept  BBI“  unter -
zeichnende  Mitarbeiter  des  MIL,  Herr  Referatsleiter  Michael  Bayr,  
regelmäßig an Sitzungen des Fachausschusses Umwelt  der Arbeits -
gemeinschaft  der  Deutschen  Verkehrsf lughäfen  (ADV)  tei lnimmt. 
Dies geht  aus einer Reihe von Protokollen aus Sitzungen des Fach -
ausschusses  Umwelt  von  Anfang  2005  bis  Ende  2008  hervor,  die 
vor einiger Zeit  im Internet  auf der Homepage des ADV frei  zugäng -
l ich  waren  und  dort  ohne  Weiteres  von  jedermann  eingesehen  und 
heruntergeladen werden konnten. 

Bei  der  ADV  handelt  es  sich  um  einen  Lobbyismusverband  der 
deutschen  Verkehrsf lughäfen,  der  die  Aufgabe  hat,  sich  für  einen 
leistungsstarken Luftverkehrsstandort  Deutschland  einzusetzen und 
hierbei  al le  Maßnahmen  unterstützt,  die  dem  bedarfsgerechten 
Ausbau und die opt imale Nutzung der vorhandenen Kapazitäten för -
dert.  

2. Ein  wesentl icher  Teil  der  Arbeit  der  ADV,  bzw.  des  Fachausschus -
ses Umwelt  der  ADV besteht  darin,  im Sinne  der  Verkehrsf lughäfen 
Einf luss  auf  Gesetz-  und  Verordnungsgebungsverfahren  zu  neh -
men.  Unter  anderem  betreibt  die  ADV  massiv  die  Änderung  des  § 
29  b  LuftVG,  mit  dem  Ziel,  die  vom  BVerwG  zum  Schutz  der 
Nachtruhe  der  Betroffenen  aufgestel l ten  Grundsätze  auszuhebeln 
und  einen  möglichst  uneingeschränkten  Nachtf lug  zu  ermöglichen. 
Aus  den  Protokollen  geht  hervor,  dass  sich  Herr  Bayr  nicht  nur  ak -
t iv  im Sinne  der  ADV an diesen  Diskussionen  betei l igt  und  –  offen -
sicht l ich  freiwi l l ig  – an einer  entsprechenden  „Task Force“  der  ADV 
mitwirkt ,  die  das  Ziel  hat,  die  Luftverkehrszulassungsordnung  im 
Sinne  der  Verkehrsf lughäfen  „weiter  zu  entwickeln“,  sondern  sich 
sogar  bereit  erklärt  hat,  sich  gegenüber  dem Bundesverkehrsminis -
ter ium für von der ADV gewünschte Änderungen einzusetzen.  

In  den  Protokollen  ist  dokumentiert ,  dass  Herr  Bayr,  als  er  die  
Schönefeld-Urtei le  des  BVerwG  vom 16.03.2004  und  deren  Auswir -
kungen  für  den  BBI  kommentierte,  die  Einschätzung  abgab,  dass 
das  vom  BVerwG  in  den  Urtei len  verfügte  Nachtf lugverbot  in  der 
Nachtkernzeit  (zwischen  00:00  und  05:00  Uhr)  „keine  Einschrän -
kungen  für  die  Wirtschaft l ichkeit  des  BBI“  zu  erwarten  lasse.  Dies 
obwohl  sein  Minister ium  im  Planfeststel lungsbeschluss  vom 
13.08.2004  die  Argumentat ion  der  FBS  über  die  angebliche  Not -
wendigkeit  zur  Durchführung  eines  zeit l ich  und  zahlenmäßig  unbe -
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grenzten  Flugbetr iebs  während  der  gesamten  Nacht  ausdrücklich 
übernommen hatte. 

Aus  den  Protokollen  geht  hervor,  dass  von  der  ADV  die  aktuellen  
Entwicklungen  der  Lärmwirkungsforschung  außerordent l ich  kr it isch 
gesehen  wird.  Auch  die  ADV  hat  erkannt,  dass  die  ihr  zugeneigten 
Gutachter,  insbesondere  die  Autoren  der  sog.  Fluglärmsynopse,  in 
der  aktuellen  Fachwissenschaft  zwischenzeit l ich  isol iert  sind.  Des -
halb ist  es absolut  unverständlich,  dass die Planfeststel lungsbehör -
de  in  Kenntnis  dieser  Einschätzung,  die  auch  von  der  Fachwissen -
schaft  und der  Schutzgemeinschaft  getei l t  wird,  einen der isol ierten 
Mit-Autoren  der  Fluglärmsynopse,  Herrn  Prof.  Scheuch,  damit  be -
auftragt,  als  Behördengutachter  die  Ausführungen  des  im  Auftrag 
der  FBS  tät igen  isolierten  Mit-Autors  der  Fluglärmsynopse,  Herrn 
Prof.  Jansen,  zu  begutachten.  Hier  soll te  offensicht l ich  bereits 
durch  die  Auswahl  des  Behördengutachters  ein  ergebnisoffenes 
Gutachten von vornherein ausgeschlossen werden soll te.  

2. Nach  dem  Gesetz  ist  die  Planfeststel lungsbehörde  verpf l ichtet,  im 
Planfeststel lungsverfahren  die  vom  Planfeststel lungsbeschluss  be -
troffenen Belange zu ermitteln und gegeneinander  abzuwägen.  Dies 
setzt  eine  objekt ive  und  unvoreingenommene  Behörde  und  objekt i -
ve  und  unvoreingenommene  Mitarbeiter  voraus.  Es  ist  mit  rechts -
staat l ichen  Grundsätzen nicht  vereinbar,  wenn  sich  der  Leiter  einer 
Planfeststel lungsbehörde  akt iv  an  der  Arbeit  eines  Lobbyismusver -
bandes der Vorhabensträger betei l igt .  

Die  Schutzgemeinschaft  fordert  daher  die  Aufhebung  und  komplette 
Überarbeitung  des  Planergänzungsbeschlusses  vom  20.10.2010. 
Dies  hat  in  einem  transparenten  Verfahren,  unter  Ausschluss  des 
Herrn  Bayr  und  Berücksicht igung  der  vom  BVerwG  in  den  Urtei len 
vom  16.03.2006  aufgestel l ten  Grundsätze  zur  Bedarfsfeststel lung 
und  unter  Berücksicht igung  der  neuesten  lärmmedizinischen  Er -
kenntnisse zu erfolgen.  

gez. Michael  Hofmann 
-  Fachanwal t  für  Verwal tungsrecht  -  


